
    
g r ü n d e n _ i n _ s a l z b u r g  

Das Unternehmensgründungsprogramm des AMS  

 

Beratungsablauf Unternehmensgründungsprogramm Salzburg (UGP) 

(Laufzeit in der Regel bis zu 6 Monate) 
 
Aufnahmedatum: ____________ (z.B. 01.01.2018) Gründungsdatum: _________ (z.B. 01.04. 2018) UGP Enddatum: ________ (z.B. 30.06.2018) NB Enddatum: _________ (z.B. 31.03.2020) 

 
          Abklärung             Vorbereitung + Realisierung (max. 6 Monate): UGP -Beratung, -Workshops, -Netzwerke                     U-Check Up       

 
           max. 8 Wochen                 Aufnahme ins UGP Gründung (Beginn der GSVA-Pflichtversicherung) 2 Jahre   

                  (10 Wochen                                                                                            
                  für Wiedereinst.) i. d. Regel nach 3 Monaten Vorbereitung ab Gründungsdatum 

  ab Erstgespräch   = Anmeldung oder Aktivierung eines Gewerbes 

                 = Meldung als Neuer Selbstständiger bei der GSVA 

 = Umstellung auf Pflichtversicherung (nur per 1.1.!!!)                             
 

Phasen     Klärung  Vorbereitung zur Gründung  Realisierung des Unternehmens            Nachbetreuung 
 

Arbeitslosengeld/Notstandshilfe/DLU + tägl. € 2,00 Gründungsbeihilfe (max. 3 Monate) kein AMS-Leistungsbezug 
 (Zuverdienst bis zur Geringfügigkeitsgrenze während (= ALG/NH/DLU + tägl. € 5,40 für die Sozialversicherung;   
  des gesamten Programms möglich) unbegrenzter Zuverdienst durch die Selbstständigkeit)     
        (AMS – Feedback) 

 Unsere Beratung ist für Sie kostenlos.  Die Termine werden nach Bedarf vereinbart. Gesprächsinhalte werden vertraulich behandelt.  

 Aufnahmevoraussetzungen: Voraussetzungen für Gewerbeberechtigung Finanzierung Standort  kein Kleingewerbetreibender (nach SV-Recht) keine Exekution        
keine Beiträge zur GSVA in den letzten 3 Jahrenwirtschaftliche Nachhaltigkeit   

 Unmittelbar nach Aufnahme in das Gründungsprogramm  sowie nach Gründung müssen Sie jeweils ein Begehren beim AMS stellen. Nutzen Sie dafür Ihren eAMS-Zugang! 

 Ihr/Ihre ÖSB-BeraterIn benötigt nach Gründung Ihre  Sozialversicherungsbestätigung über die Pflichtversicherung nach GSVG/BSVG, um bei Bedarf für Sie eine 
Gründungsbeihilfe vorschlagen zu können. Ihr/Ihre AMS-BeraterIn benötigt  neben den o.a. Begehren ebenfalls eine Sozialversicherungsbestätigung und gegebenenfalls Ihre 
Gewerbeberechtigung. 

 Termine mit der ÖSB sind unbedingt einzuhalten! Sollten Sie zweimal zu vereinbarten Terminen nicht erscheinen, ohne mind. 3 Werktage vorher direkt bei Ihrer/m ÖSB-BeraterIn 
abzusagen bzw. andernfalls eine Arztbestätigung vorzulegen, so führt dies zum Ausschluss aus dem Unternehmensgründungsprogramm durch das AMS. 


